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Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Regelstudienzeit 

 
Die Regelstudienzeit für den Master-Studiengang Biologie umfasst neben der Präsenz das 
Selbststudium, betreute Praxiszeiten sowie die Master-Prüfung. 
 
 

§ 2 
Prüfungsaufbau 

 
Die Master-Prüfung besteht aus Modulprüfungen sowie der Master-Arbeit und dem Kollo-
quium. Eine Modulprüfung schließt ein Modul ab und besteht in der Regel aus mehreren Prü-
fungsleistungen. Die Prüfungsleistungen werden studienbegleitend abgenommen. 
 
 

§ 3 
Fristen und Termine 

 
(1) Die Master-Prüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Eine Master-
Prüfung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abge-
legt worden ist, gilt als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Master-Prüfung kann nur in-
nerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie erneut als 
nicht bestanden. Eine zweite Wiederholungsprüfung ist nur zum nächstmöglichen Prüfungs-
termin möglich, danach gilt die Master-Prüfung als endgültig nicht bestanden. 
 
(2) Modulprüfungen sollen bis zum Ende des jeweils durch den Studienablaufplan vorgegebe-
nen Semesters abgelegt werden. 
 
(3) Die Technische Universität Dresden stellt durch die Studienordnung und das Lehrangebot 
sicher, dass Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Master-Arbeit mit dem Kolloquium in 
den festgesetzten Zeiträumen abgelegt werden können. Die Studierenden werden rechtzeitig 
sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen als auch über 
die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt 
der Master-Arbeit sowie über den Termin des Kolloquiums informiert. Den Studierenden ist 
für jede Modulprüfung auch die jeweilige Wiederholungsmöglichkeit bekannt zu geben. 
 
(4) In Zeiten des Mutterschutzes und in der Elternzeit beginnt kein Fristlauf und sie werden 
auf laufende Fristen nicht angerechnet. 
 
 

§ 4 
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 

 
(1) Die Master-Prüfung kann nur ablegen, wer 
1. in den Master-Studiengang Biologie an der Technischen Universität Dresden eingeschrie-

ben ist und 
2. die fachlichen Voraussetzungen (§ 26) erbracht hat und 
3. eine schriftliche Erklärung zu Absatz 4 Nr. 3 abgegeben hat. 
 
(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen hat sich der Studierende anzumelden. Form 
und Frist der Anmeldung werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und zu Beginn jedes 
Semesters fakultätsüblich bekannt gegeben. 
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(3) Die Zulassung erfolgt 
1. zu einer Modulprüfung aufgrund der ersten Anmeldung zu einer Prüfungsleistung dieser 

Modulprüfung, 
2. zur Master-Arbeit aufgrund des Antrags auf Ausgabe des Themas oder, im Falle von § 21 

Abs. 3 Satz 5, mit der Ausgabe des Themas und 
3. zum Kolloquium aufgrund der Abgabe der Master-Arbeit.  
 
(4) Die Zulassung wird abgelehnt, wenn 
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach Absatz 2 

nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. der Studierende eine für den Abschluss des Master-Studiengangs Biologie erforderliche 

Prüfung bereits endgültig nicht bestanden hat. 
 
(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Bekanntgabe kann öffentlich 
erfolgen. § 18 Abs. 4 bleibt unberührt. 
 
 

§ 5 
Arten der Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen sind durch 
1. Klausurarbeiten (§ 6), 
2. Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten (§ 7), 
3. Projektarbeiten (§ 8), 
4. mündliche Prüfungsleistungen (§ 9), 
5. Referate (§ 10) und/oder 
6. sonstige Prüfungsleistungen (§ 11) 
zu erbringen. In Modulen, die erkennbar mehreren Prüfungsordnungen unterliegen, sind für 
inhaltsgleiche Prüfungsleistungen Synonyme zulässig. Schriftliche Prüfungsleistungen nach 
dem Antwortwahlverfahren (Multiple-Choice) sind ausgeschlossen. 
 
(2) Studien- und Prüfungsleistungen sind im Allgemeinen in deutscher Sprache zu erbringen. 
Einzelne Studien- und Prüfungsleistungen können nach Genehmigung durch den Prüfungs-
ausschuss in englischer Sprache erbracht werden. 
 
(3) Macht der Studierende glaubhaft, wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher 
Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird ihm gestattet, die Prüfungsleis-
tungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen 
in einer anderen Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in 
Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. 
 
(4) Macht der Studierende glaubhaft, wegen der Betreuung eigener Kinder bis zum 14. Le-
bensjahr Prüfungsleistungen nicht wie vorgeschrieben erbringen zu können, gestattet der 
Prüfungsausschussvorsitzende auf Antrag, die Prüfungsleistungen in gleichwertiger Weise 
abzulegen. Wie die Prüfungsleistung zu erbringen ist, entscheidet der Prüfungsausschussvor-
sitzende in Absprache mit dem zuständigen Prüfer nach pflichtgemäßem Ermessen. Als ge-
eignete Maßnahmen zum Nachteilsausgleich kommen z.B. verlängerte Bearbeitungszeiten, 
Bearbeitungspausen, Nutzung anderer Medien, Nutzung anderer Prüfungsräume innerhalb 
der Hochschule oder ein anderer Prüfungstermin in Betracht. 
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§ 6  
Klausurarbeiten 

 
(1) In den Klausurarbeiten soll der Studierende nachweisen, dass er auf der Basis des not-
wendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
gängigen Methoden des Studienfaches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. Es 
können mehrere Aufgaben bzw. Themen zur Auswahl gestellt werden. 
 
(2) Klausurarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, sind 
in der Regel, zumindest aber im Falle der letzten Wiederholungsprüfung, von zwei Prüfern zu 
bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gemäß 
§ 12 Abs. 1. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. 
 
(3) Die Dauer einer Klausurarbeit wird in den Modulbeschreibungen festgelegt und darf 90 
Minuten nicht unterschreiten und 240 Minuten nicht überschreiten. 
 
 

§ 7 
Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten  

 
(1) Durch Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten soll der Studieren-
de die Kompetenz nachweisen, ausgewählte Fragestellungen anhand der Fachliteratur und 
weiterer Arbeitsmaterialien in einer begrenzten Zeit bearbeiten zu können. Ferner soll festge-
stellt werden, ob er über die grundlegenden Techniken wissenschaftlichen Arbeitens verfügt. 
 
(2) Für Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten gilt § 6 Abs. 2 ent-
sprechend. 
 
(3) Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten dürfen maximal einen 
zeitlichen Umfang von 30 Stunden haben. Der konkrete Umfang wird jeweils in der Modulbe-
schreibung festgelegt. 
 
 

§ 8 
Projektarbeiten 

 
(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere zur 
Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der 
Studierende die Kompetenz nachweisen, an einer größeren Aufgabe Ziele definieren sowie 
interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten zu können. 
 
(2) Für Projektarbeiten gilt § 6 Abs. 2 entsprechend. 
 
(3) Der zeitliche Umfang der Projektarbeiten wird jeweils in den Modulbeschreibungen festge-
legt und beträgt maximal 2 Wochen. 
 
(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit müssen die Einzelbeiträge 
deutlich erkennbar und bewertbar sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen. 
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§ 9 
Mündliche Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in diese Zu-
sammenhänge einordnen zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob der Studierende über 
ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt. 
 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern (Kollegi-
alprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers (§ 19) als Grup-
penprüfung mit bis zu 3 Personen oder als Einzelprüfung abgelegt. 
 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen haben einen Umfang von 15 bis 45 Minuten. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen sind in 
einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Studierenden im Anschluss an die münd-
liche Prüfungsleistung bekannt zu geben. 
 
(5) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfungsleistung 
unterziehen wollen, können im Rahmen der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen 
werden, es sei denn, der zu prüfende Studierende widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 
 
 

§ 10 
Referate 

 
(1) Durch Referate soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, spezielle Fragestellungen 
aufbereiten und präsentieren zu können.  
 
(2) Referate werden in der Regel durch den Lehrenden bewertet, der für die Lehrveranstal-
tung, in der das Referat ausgegeben und gehalten wird, zuständig ist. § 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 
gilt entsprechend. 
 
(3) § 9 Abs. 4 gilt entsprechend.  
 
 

§ 11 
Sonstige Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch andere kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare und in den Modulbe-
schreibungen inklusive der Anforderungen sowie gegebenenfalls des zeitlichen Umfangs 
konkret benannte Prüfungsleistungen (sonstige Prüfungsleistungen) soll der Studierende die 
vorgegebenen Leistungen erbringen. Sonstige Prüfungsleistungen sind Praktikumsprotokolle, 
Protokolle. 
 
(2) Für schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gilt § 6 Abs. 2 entsprechend. Für nicht schrift-
liche sonstige Prüfungsleistungen gelten § 9 Abs. 2 und 4 entsprechend. 
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§ 12 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, 

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 
 

(1) Die Bewertung für die einzelnen Prüfungsleistungen wird von den jeweiligen Prüfern fest-
gesetzt. Dafür sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforde-

rungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen ge-

nügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 
Zur differenzierten Bewertung können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte angehoben 
oder abgesenkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
Eine einzelne Prüfungsleistung wird lediglich mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ be-
wertet (unbenotete Prüfungsleistung), wenn die entsprechende Modulbeschreibung dies 
ausnahmsweise vorsieht. In die weitere Notenberechnung gehen mit „bestanden“ bewertete 
unbenotete Prüfungsleistungen nicht ein; mit „nicht bestanden“ bewertete unbenotete Prü-
fungsleistungen gehen in die weitere Notenberechnung mit der Note 5 (nicht ausreichend) 
ein. 
 
(2) Die Modulnote ergibt sich aus dem gegebenenfalls gemäß der Modulbeschreibung ge-
wichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen des Moduls. Es wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 
gestrichen. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt 
bis einschließlich 1,5    =  sehr gut, 
von 1,6 bis einschließlich 2,5  =  gut, 
von 2,6 bis einschließlich 3,5  =  befriedigend, 
von 3,6 bis einschließlich 4,0  =  ausreichend, 
ab 4,1         =  nicht ausreichend. 
 
(3) Ausnahmsweise kann eine Modulprüfung lediglich mit „bestanden“ oder „nicht bestan-
den“ bewertet werden (unbenotete Modulprüfung), wenn dies inklusive der dafür nötigen 
Voraussetzungen in der Modulbeschreibung vorgesehen ist. In die weitere Notenberechnung 
gehen unbenotete Modulprüfungen nicht ein. 
 
(4) Für die Master-Prüfung wird eine Gesamtnote gebildet. In die Gesamtnote der Master-
Prüfung gehen die Bewertung der Master-Arbeit mit 30-fachem Gewicht und die gemäß den 
Leistungspunkten gewichteten Modulnoten nach § 27 Abs. 1 ein. Für die Bildung der zu-
sammengesetzten Noten gilt Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend. 
 
(5) Die Gesamtnote der Master-Prüfung wird nach den jeweils geltenden Bestimmungen zu-
sätzlich als relative Note entsprechend der ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. 
 
(6) Die Modalitäten zur Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse sind den Studierenden durch 
fakultätsübliche Veröffentlichung mitzuteilen. 
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§ 13 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. „nicht bestanden“ bewer-
tet, wenn der Studierende einen für ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund ver-
säumt oder ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prüfungsleistung nicht 
innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
 
(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem Prüfungs-
amt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Stu-
dierenden kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztli-
chen Attestes verlangt werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Meldung 
zu Prüfungen, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von Prüfun-
gen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der 
Krankheit des Studierenden die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versorgenden 
Kindes gleich. Wird der Grund anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits 
vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Über die Genehmigung 
des Rücktritts bzw. die Anerkennung des Versäumnisgrundes entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 
 
(3) Versucht der Studierende, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleis-
tung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Entsprechend werden unbenotete Prüfungsleis-
tungen mit „nicht bestanden“ bewertet. Ein Studierender, der den ordnungsgemäßen Ablauf 
des Prüfungstermins stört, kann vom jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Prüfungsleis-
tung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. mit „nicht bestanden“ bewertet. In schwerwiegen-
den Fällen kann der Prüfungsausschuss den Studierenden von der Erbringung weiterer Prü-
fungsleistungen ausschließen. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Master-Arbeit und das Kolloquium entsprechend. 
 
 

§ 14 
Bestehen und Nichtbestehen 

 
(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ (4,0) 
ist bzw. die unbenotete Modulprüfung mit „bestanden“ bewertet wurde. Ist die Modulprü-
fung bestanden, werden die dem Modul in der Modulbeschreibung zugeordneten Leistungs-
punkte erworben. 
 
(2) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen nach § 27 Abs. 1 bestanden 
sind und die Master-Arbeit mindestens mit „ausreichend“ (4,0) und das Kolloquium mit „be-
standen“ bewertet werden.  
 
(3) Eine Modulprüfung ist nicht bestanden, wenn die Modulnote schlechter als „ausreichend“ 
(4,0) ist bzw. die unbenotete Modulprüfung mit „nicht bestanden“ bewertet wurde. Eine aus 
mehreren Prüfungsleistungen bestehende Modulprüfung ist im ersten Prüfungsversuch auch 
dann bereits nicht bestanden, wenn feststeht, dass gemäß § 12 Abs. 2 eine Modulnote von 
mindestens „ausreichend“ (4,0) mathematisch nicht mehr erreicht werden kann.  
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(4) Eine Modulprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Modulnote nicht mindestens 
„ausreichend“ (4,0) ist oder die Modulprüfung mit „nicht bestanden“ bewertet wurde und 
ihre Wiederholung nicht mehr möglich ist. Master-Arbeit und Kolloquium sind endgültig nicht 
bestanden, wenn sie nicht mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden und eine 
Wiederholung nicht mehr möglich ist. 
 
(5) Eine Master-Prüfung ist nicht bestanden bzw. endgültig nicht bestanden, wenn entweder 
eine Modulprüfung, die Master-Arbeit oder das Kolloquium nicht bestanden bzw. endgültig 
nicht bestanden sind. § 3 Abs. 1 bleibt unberührt. 
 
(6) Hat der Studierende eine Modulprüfung nicht bestanden oder wurde die Master-Arbeit 
schlechter als „ausreichend“ (4,0) oder das Kolloquium mit „nicht bestanden“ bewertet, wird 
er unverzüglich darüber informiert, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sowie in wel-
cher Frist eine Wiederholung möglich ist. 
 
(7) Hat der Studierende die Master-Prüfung nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und gegen 
Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Be-
scheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsbestandteile und deren Bewertung 
sowie gegebenenfalls die noch fehlenden Prüfungsbestandteile enthält und erkennen lässt, 
dass die Master-Prüfung nicht bestanden ist.  
 
 

§ 15 
Freiversuch 

 
(1) Modulprüfungen können bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen auch vor den im 
Studienablaufplan (Anlage 2 der Studienordnung) festgelegten Semestern abgelegt werden 
(Freiversuch). 
 
(2) Auf Antrag können im Freiversuch bestandene Modulprüfungen oder mindestens mit 
„ausreichend“ (4,0) bewertete Prüfungsleistungen zur Verbesserung der Note zum nächsten 
regulären Prüfungstermin einmal wiederholt werden. In diesen Fällen zählt die bessere Note. 
Form und Frist des Antrags werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und fakultätsüblich 
bekannt gegeben. Nach Verstreichen des nächsten regulären Prüfungstermins oder der An-
tragsfrist ist eine Notenverbesserung nicht mehr möglich. Prüfungsleistungen, die mindes-
tens mit "ausreichend" (4,0) bewertet wurden, werden auf Antrag bei der Wiederholung einer 
Modulprüfung zur Notenverbesserung angerechnet. 
 
(3) Eine im Freiversuch nicht bestandene Modulprüfung gilt als nicht durchgeführt. Prüfungs-
leistungen, die mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden, werden im folgenden 
Prüfungsverfahren angerechnet. Wird für Prüfungsleistungen die Möglichkeit der Notenver-
besserung nach Absatz 2 in Anspruch genommen, wird die bessere Note angerechnet. 
 
(4) Über § 3 Abs. 4 hinaus werden auch Zeiten von Unterbrechungen des Studiums wegen 
einer länger andauernden Krankheit des Studierenden oder eines überwiegend von ihm zu 
versorgenden Kindes sowie Studienzeiten im Ausland bei der Anwendung der Freiversuchs-
regelung nicht angerechnet. 
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§ 16 
Wiederholung von Modulprüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können innerhalb eines Jahres nach Abschluss des 
ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Die Frist beginnt mit Bekanntgabe des 
erstmaligen Nichtbestehens der Modulprüfung. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie erneut als 
nicht bestanden. 
 
(2) Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin durch-
geführt werden. Danach gilt die Modulprüfung als endgültig nicht bestanden. Eine weitere 
Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig.  
 
(3) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung, die aus mehreren Prüfungsleis-
tungen besteht, umfasst nur die nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewerteten Prü-
fungsleistungen. 
 
(4) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist nur in dem in § 15 Abs. 2 geregel-
ten Fall zulässig und umfasst alle Prüfungsleistungen. 
 
(5) Fehlversuche der Modulprüfung aus dem gleichen oder anderen Studiengängen werden 
übernommen. 
 
 

§ 17 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sowie  

außerhochschulischen Qualifikationen 
 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden ohne Gleichwertigkeits-
prüfung angerechnet, wenn sie in der Bundesrepublik Deutschland im gleichen Studiengang 
erbracht wurden. 
 
(2) Außerhalb eines Studiums erworbene Qualifikationen sowie Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden auf Antrag angerech-
net, soweit sie gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn Inhalt, Umfang und An-
forderungen Teilen des Studiums im Master-Studiengang Biologie an der Technischen Uni-
versität Dresden im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, son-
dern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anrechnung von 
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wurden, sind die Lissabon-Konvention vom 11. November 1997, die 
von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinba-
rungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beach-
ten. Außerhochschulische Qualifikationen können höchstens 50 % des Studiums ersetzen. 
 
(3) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten werden auf Antrag auf ein Praktikum angerech-
net. 
 
(4) Werden nach Absatz 2 Studien- und Prüfungsleistungen oder außerhalb eines Studiums 
erworbene Qualifikationen angerechnet, erfolgt von Amts wegen auch die Anrechnung der 
entsprechenden Studienzeiten. Noten sind - soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu 
übernehmen, sie sind in die Berechnung der zusammengesetzten Noten einzubeziehen. Bei 
unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, sie gehen 
nicht in die weitere Notenberechnung ein. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis 
ist zulässig. 
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(5) Die Anrechnung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die erforderli-
chen Unterlagen vorzulegen. Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen nach Absatz 1 erfolgt von Amts wegen. 

 
 

§ 18 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Durchführung und Organisation der Prüfungen sowie für die durch die Prüfungs-
ordnung zugewiesenen Aufgaben wird für den Master-Studiengang Biologie ein Prüfungsaus-
schuss gebildet. Dem Prüfungsausschuss gehören vier Hochschullehrer, ein wissenschaftli-
cher Mitarbeiter sowie zwei Studierende an. Mit Ausnahme der studentischen Mitglieder 
beträgt die Amtszeit drei Jahre. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder erstreckt sich auf 
ein Jahr. 
 
(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter sowie die weiteren Mitglieder und deren Stellvertreter 
werden vom Fakultätsrat der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften bestellt, die stu-
dentischen Mitglieder auf Vorschlag des Fachschaftsrates. Der Vorsitzende führt im Regelfall 
die Geschäfte des Prüfungsausschusses. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung ein-
gehalten werden. Er berichtet regelmäßig der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungs- 
und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Master-Arbeit 
sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter Weise 
durch die Technische Universität Dresden offen zu legen. Der Prüfungsausschuss gibt Anre-
gungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung, der Modulbeschreibungen und 
des Studienablaufplans. 
 
(4) Belastende Entscheidungen sind dem betreffenden Studierenden schriftlich mitzuteilen, zu 
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Prüfungsausschuss ent-
scheidet als Prüfungsbehörde über Widersprüche in angemessener Frist und erlässt die Wider-
spruchsbescheide. 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungsleis-
tungen und des Kolloquiums beizuwohnen. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsit-
zenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(7) Auf der Grundlage der Beschlüsse des Prüfungsausschusses organisiert das Prüfungsamt 
die Prüfungen und verwaltet die Prüfungsakten. 
 
 

§ 19 
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Zu Prüfern werden vom Prüfungsausschuss Hochschullehrer und andere nach Landes-
recht prüfungsberechtigte Personen bestellt, die, sofern nicht zwingende Gründe eine Ab-
weichung erfordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfungsleistung oder die Master-
Arbeit und das Kolloquium beziehen, zur selbstständigen Lehre berechtigt sind. Zum Beisitzer 
wird nur bestellt, wer die entsprechende Master-Prüfung oder eine mindestens vergleichbare 
Prüfung erfolgreich abgelegt hat. 
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(2) Der Studierende kann für seine Master-Arbeit den Betreuer und für mündliche Prüfungs-
leistungen sowie das Kolloquium die Prüfer vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen 
Anspruch. 
 
(3) Die Namen der Prüfer sollen dem Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 18 Abs. 6 entsprechend. 
 
 

§ 20 
Zweck der Master-Prüfung 

 
Das Bestehen der Master-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studien-
ganges. Dadurch wird festgestellt, dass der Studierende die für den Übergang in die Berufs-
praxis notwendigen tiefgreifenden Fachkenntnisse erworben hat, die fachlichen Zusammen-
hänge versteht und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftlich zu arbeiten. 
 
 

§ 21 
Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Master-Arbeit 

und Kolloquium 
 

(1) Die Master-Arbeit soll zeigen, dass der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vorge-
gebenen Frist Probleme des Studienfaches selbständig nach wissenschaftlichen Methoden 
zu bearbeiten. 
 
(2) Die Master-Arbeit kann von einem Professor oder einer anderen, nach dem Sächsischen 
Hochschulgesetz prüfungsberechtigten Person betreut werden, soweit diese an der Fakultät 
Mathematik und Naturwissenschaften der Technischen Universität Dresden in der Fachrich-
tung Biologie tätig ist. Soll die Master-Arbeit von einer außerhalb tätigen prüfungsberechtig-
ten Person betreut werden, bedarf es der Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses. 
 
(3) Die Ausgabe des Themas der Master-Arbeit erfolgt über den Prüfungsausschuss. Thema 
und Ausgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Der Studierende kann Themenwünsche 
äußern. Auf Antrag des Studierenden wird vom Prüfungsausschuss die rechtzeitige Ausgabe 
des Themas der Master-Arbeit veranlasst. Das Thema wird spätestens zu Beginn des auf den 
Abschluss der letzten Modulprüfung folgenden Semesters ausgegeben. 
 
(4) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe zurückge-
geben werden. Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung der Master-Arbeit je-
doch nur zulässig, wenn der Studierende bei der Anfertigung seiner ersten Arbeit von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 
 
(5) Die Master-Arbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der als 
Master-Arbeit des Studierenden zu bewertende Einzelbeitrag auf Grund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung 
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 
erfüllt. 
 
(6) Die Master-Arbeit ist in deutscher Sprache in 2 maschinegeschriebenen und gebundenen Ex-
emplaren sowie in digitaler Form auf CD fristgemäß beim Prüfungsamt einzureichen; der Abga-
bezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat der Studierende schriftlich zu erklä-
ren, dass er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil 
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der Arbeit - selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt hat. Auf Antrag des Studierenden kann der Prüfungsausschuss die Abfassung der 
Master-Arbeit in englischer Sprache genehmigen. 
 
(7) Die Master-Arbeit ist von zwei Prüfern selbstständig entsprechend § 12 Abs. 1 Satz 1 bis 3 
zu benoten. Darunter soll der Betreuer der Master-Arbeit sein. Das Bewertungsverfahren soll 
vier Wochen nicht überschreiten. 
 
(8) Die Bewertung der Master-Arbeit ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Noten der 
Prüfer. Weichen im Falle der Annahme der Arbeit die Bewertungen der Prüfer um mehr als 
zwei ganze Notenstufen voneinander ab, so ist der Durchschnitt maßgebend, sofern beide 
Prüfer damit einverstanden sind. Ist das nicht der Fall, so holt der Prüfungsausschuss ein wei-
teres Gutachten ein; dabei wird die Bewertung der Arbeit aus dem Durchschnitt der drei Gut-
achten gebildet. § 12 Abs. 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 
 
(9) Hat ein Prüfer die Master-Arbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0), der andere mindestens mit 
„ausreichend“ (4,0) bewertet, so holt der Prüfungsausschuss ein weiteres Gutachten ein. 
Dieses entscheidet über die Annahme oder Ablehnung der Arbeit. Gilt die Arbeit als ange-
nommen, so wird die Bewertung der Arbeit aus dem Durchschnitt der für die Annahme votie-
renden Gutachten gebildet. § 12 Abs. 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 
 
(10) Die Master-Arbeit kann bei einer Bewertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, 
innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. 
 
(11) Der Studierende muss seine Master-Arbeit in einem öffentlichen Kolloquium vor dem 
Betreuer der Arbeit als Prüfer und einem Beisitzer erläutern. Weitere Prüfer können beigezo-
gen werden. Das Kolloquium wird nur mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 
Absatz 10 sowie § 9 Abs. 4 und § 12 Abs. 1 Satz 1 bis 3 gelten entsprechend. 
 
 

§ 22 
Zeugnis und Master-Urkunde 

 
(1) Über die bestandene Master-Prüfung erhält der Studierende unverzüglich, möglichst in-
nerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Master-Prüfung sind die Modulbe-
wertungen gemäß § 27 Abs. 1, die Studienschwerpunkte, das Thema der Master-Arbeit, de-
ren Note und Gutachter sowie die Gesamtnote aufzunehmen. Auf Antrag des Studierenden 
können die Ergebnisse zusätzlicher Modulprüfungen und die bis zum Abschluss der Master-
Prüfung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen und in einem Beiblatt zum 
Zeugnis angegeben werden. Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsleistungen werden auf 
einer Beilage zum Zeugnis ausgewiesen. 
 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Master-Prüfung erhält der Studierende die Master-
Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Master-Grades beur-
kundet. Die Master-Urkunde wird vom Rektor und vom Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses unterzeichnet und mit dem Siegel der Technischen Universität Dresden versehen. Zusätz-
lich werden dem Studierenden Übersetzungen der Urkunden und des Zeugnisses in engli-
scher Sprache ausgehändigt. 
 
(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem der letzte Prüfungsbestandteil gemäß 
§ 14 Abs. 2 erbracht worden ist. Es wird unterzeichnet vom Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses und mit dem Siegel der Technischen Universität Dresden versehen. 
 
(4) Die Technische Universität Dresden stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend 
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dem „Diploma Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO aus. Als 
Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und HRK 
abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 
 
 

§ 23 
Ungültigkeit der Master-Prüfung 

 
(1) Hat der Studierende bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Bewertung der Prüfungsleistung 
entsprechend § 13 Abs. 3 abgeändert werden. Gegebenenfalls kann die Modulprüfung für 
„nicht ausreichend“ (5,0) und die Master-Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. Ent-
sprechendes gilt für unbenotete Modulprüfungen und die Master-Arbeit sowie das Kollo-
quium. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung nicht erfüllt, ohne dass 
der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Modulprüfung ge-
heilt. Hat der Studierende vorsätzlich zu Unrecht das Ablegen einer Modulprüfung erwirkt, so 
kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Master-Prüfung für „nicht be-
standen“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für unbenotete Modulprüfungen und die Mas-
ter-Arbeit sowie das Kolloquium. 
 
(3) Dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem 
unrichtigen Zeugnis sind auch die Master-Urkunde und das Diploma Supplement einzuziehen, 
wenn die Master-Prüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. 
Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab 
dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 
 
 

§ 24 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Studierenden auf 
Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf be-
zogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 
 
 
Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
 

§ 25 
Studiendauer, Studienaufbau und Stundenumfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit nach § 1 beträgt 4 Semester. 
 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut und schließt mit der Master-Arbeit und dem Kollo-
quium ab. Es stehen die Schwerpunktbereiche „Biodiversität und Evolution“, „Genetik“, 
„Mikrobiologie“ sowie „Zellbiologie und molekulare Physiologie“ zur Auswahl, die eine 
Schwerpunktsetzung nach Wahl des Studierenden ermöglichen. 
 



 16 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums werden 120 Leistungspunkte in 10 bis 
12 Modulen der drei gewählten Schwerpunktbereiche, dem Modul Forschungspraktikum und 
den Modulen des Optionsbereichs sowie der Master-Arbeit und dem Kolloquium erworben. 
Das Studium umfasst Lehrveranstaltungen des Pflicht- und Wahlpflichtbereichs im Umfang 
von höchstens 80 Semesterwochenstunden (SWS).  
 
 

§ 26 
Fachliche Voraussetzungen der Master-Prüfung 

 
Bis zum Beginn des Moduls Forschungspraktikum muss der Student mindestens 50 Leis-
tungspunkte erworben haben. Bis zur Ausgabe der Master-Arbeit muss der Student mindes-
tens 75 Leistungspunkte erworben haben. 
 
 

§ 27 
Gegenstand, Art und Umfang der Master-Prüfung 

 
(1) Die Master-Prüfung umfasst das Modul Forschungspraktikum im Pflichtbereich, die im 
Umfang von mindestens 78 Leistungspunkten gewählten Module des Wahlpflichtbereichs 
sowie die Master-Arbeit und das Kolloquium. 
 
(2) Der Wahlpflichtbereich umfasst  
1. die Schwerpunktbereiche 

a) Biodiversität und Evolution, 
b) Genetik, 
c) Mikrobiologie und 
d) Zellbiologie und molekulare Physiologie, 
von denen drei zu wählen sind und deren Module nach Maßgabe der Anlage 1 zu wählen 
sind und  

2.  den Optionsbereich, aus dem Module bis zum Erreichen der 78 Leistungspunkte nach 
Maßgabe der Anlage 2 zu wählen sind.  

 
(3) Die den Modulen zugeordneten erforderlichen Prüfungsleistungen, deren Art und Ausges-
taltung werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. Gegenstand der Prüfungsleistungen 
sind, soweit in den Modulbeschreibungen nicht anders geregelt, Inhalte und zu erwerbende 
Kompetenzen des Moduls. 
 
(4) Der Studierende kann sich in weiteren als in Absatz 1 vorgesehenen Modulen einer Prü-
fung unterziehen (Zusatzmodule). Diese Module können fakultativ aus dem gesamten Modul-
angebot der Technischen Universität Dresden oder einer kooperierenden Hochschule er-
bracht werden. Sie gehen nicht in die Berechnung des studentischen Arbeitsaufwandes ein. 
Sie bleiben bei der Berechnung der Gesamtnote unberücksichtigt, können aber auf Antrag 
zusätzlich ins Zeugnis aufgenommen werden. 
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§ 28 
Bearbeitungszeit der Master-Arbeit und Dauer des Kolloquiums 

 
(1) Die Bearbeitungszeit der Master-Arbeit beträgt 24 Wochen; es werden 29 Leistungspunk-
te erworben. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Master-Arbeit sind vom Betreuer so 
zu begrenzen, dass die Frist zur Einreichung der Master-Arbeit eingehalten werden kann. Im 
Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit auf begründeten Antrag aus-
nahmsweise um höchstens 4 Wochen verlängern, die Anzahl der Leistungspunkte bleibt hier-
von unberührt. 
 
(2) Das Kolloquium hat einen Umfang von 30 Minuten. Es wird 1 Leistungspunkt erworben. 
 
 

§ 29 
Master-Grad 

 
Ist die Master-Prüfung bestanden, wird der Hochschulgrad "Master of Science" (abgekürzt: 
M.Sc.) verliehen. 
 
 
 
Abschnitt 3: Schlussbestimmungen 
 
 

§ 30 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

 
Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2008 in Kraft und wird in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom 
09.04.2008, der Genehmigung des Rektorates vom 22.09.2009 und des Fakultätsratsbe-
schlusses der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften vom 19.05.2010. 
 
 
 
Dresden, den 26.08.2010 
 
Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 
 
 
 
Prof. Dr. Dr.-Ing. habil. Hans Müller-Steinhagen 
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Anlage 1 
Module der Schwerpunktbereiche 
 
1. Der Schwerpunktbereich Biodiversität und Evolution umfasst 
 a) als Pflichtmodule 
   aa) Phylogenie und Evolution, 
  bb)  Mikroorganismen/Pflanzen-Interaktionen; 
 b) als Wahlpflichtmodule 
  aa)  Biogeographie, 
  bb)  Phylogenie und Evolution der Angiospermen, 
  cc)  Biologie und Ökologie der Moose, 
  dd)  Vegetationskunde Pflanzensoziologie, 
  ee)  Ausbreitungsbiologie: Früchte und Samen, 
  ff)  Rasterelektronenmikroskopie, 
  gg)  Phyloinformatik, 
  hh)  Phytopathologie, 
  ii)  Exkursion Botanik, 
  jj)  Exkursion Zoologie, 
  kk)  Blütenbiologie, 
  von denen Module im Umfang von mindestens 10 Leistungspunkten zu wählen sind. 
 
2. Der Schwerpunktbereich Genetik umfasst 
 a) als Pflichtmodul Gene und Genome; 
 b) als Wahlpflichtmodule 
  aa)  Pflanzliche Genomik, 
  bb)  Interaktion Bakterien/Pflanzen, 
  cc)  Molekularbiologie der Mitochondrien, 
  dd)  Automatische DNA-Sequenzierung, 
  ee)  Molekulare Chromosomenanalyse, 
  ff)  Heterologe Genexpression, 
  gg)  Analyse von Protein-Wechselwirkungen, 
  von denen zwei zu wählen sind. 
 
3. Der Schwerpunktbereich Mikrobiologie umfasst 
 a) als Pflichtmodul Mikrobielle Systeme; 
 b) als Wahlpflichtmodule 
  aa)  Mikrobielle Leistungen, 
  bb)  Mikrobiologie des Wassers, 
  von denen eines zu wählen ist sowie 
  cc)  Lebensmittelmikrobiologie, 
  dd)  Sekundärstoffwechsel, 
  ee)  Molekulare Physiologie der Mikroorganismen, 
  ff)  Mikrobielle Biotechnologie, 
  gg)  Wasserhygiene, 
  hh)  Mikrobenökologie, 
  von denen zwei zu wählen sind. 
 
4. Der Schwerpunktbereich Zellbiologie und molekulare Physiologie umfasst als 

Wahlpflichtmodule 
 a)  Physiologie, 
 b)  Zelluläre Interaktion, 
 c)  Entwicklungsbiologie, 
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 von denen zwei zu wählen sind sowie 
 d)  Reproduktionsbiologie, 
 e)  Pflanzliche Entwicklung, 
 f)  Wirkung von Naturstoffen, 
 g)  Wirkung hormoneller Substanzen, 
 h)  Praktikum Entwicklungsbiologie, 
 i)  Parasit-Wirtsbeziehung, 
 j)  Parasiten in Geweben, 
 k)  Zellkommunikation, 
 l)  Apoptose, 
 von denen zwei zu wählen sind. 
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Anlage 2 
Module des Optionsbereichs 
 
Teil 1 
Der Optionsbereich umfasst als Wahlpflichtmodule 
1. die Module des Aqua-Katalogs gemäß Teil 2, von denen eines zu wählen ist, 
2. die Module der Schwerpunktbereiche, soweit diese nicht als Wahlpflichtmodule in den 
 Schwerpunktbereichen gewählt worden sind, sowie die Module des Ergänzungskatalogs 
 gemäß Teil 3, von denen insgesamt so viele zu wählen sind, bis 78 Leistungspunkte im 
 Wahlpflichtbereich erworben worden sind.  
 
Teil 2 
Module des Aqua-Katalogs sind  
1. Einführung in die Berufs- und Wissenschaftssprache /EBW 1 und 2, 
2. Einführung in die Berufs- und Wissenschaftssprache / Fortgeschrittene/ EBW-F 1 und F2, 
3. Biologisches Zeichnen. 
Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses sind weitere Module wählbar. 
 
Teil 3 
Module des Ergänzungkatalogs sind  
1. Theoretische Grundlagen der molekularen Virologie, 
2. Praktische Grundlagen der molekularen Virologie, 
3 Medizinische Genetik, 
4 Praktikum Medizinische Genetik, 
5. Proteinreinigung und Enzymkinetik, 
6. Biokatalyse und Sekundärstoffwechselbiosynthese, 
7. Forschungspraktikum und Forschungsseminar Biochemie, 
8. Elektronenmikroskopie genetischer Systeme, 
9. Medizinische Mikrobiologie, 
10. Evolution der Insekten, 
11. Hydrobiologie. 
Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses sind weitere Module wählbar. 
 
 


